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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seinen Richter Mag. Dr. Holzer über die

Beschwerde der Frau A. B. (geb.: 1980, StA: Serbien), vertreten durch RA, gegen

den Bescheid des Landeshauptmannes von Wien, Magistratsabteilung 35, vom

15.11.2021, Zl. ... betreffend Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.04.2022 und 31.05.2022

zu Recht e r ka nn t :

I. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen

und der angefochtene Bescheid bestätigt.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an

den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.



En t s c h e i d u n g s g rü n d e

I. Verfahrensgang:

Die Beschwerdeführerin begehrte mit Antrag vom 17.05.2021 die Verlängerung

ihres Aufenthaltstitels „Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und schloss diesem Antrag

mehrere Unterlagen an.

Mit Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme teilte die belangte Behörde

der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11.10.2021 mit, dass aufgrund der

bescheidmäßigen Wiederaufnahme sämtlicher bisheriger Aufenthaltsverfahren der

Beschwerdeführerin und deren Abweisung mit Bescheid vom 04.12.2019 und

dessen Bestätigung durch das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes Wien vom

29.07.2021, der gegenständliche Antrag kein Verlängerungs- sondern ein

Erstantrag sei und sie die besonderen Voraussetzungen nach § 27 NAG nicht

erfülle.

Mit E-Mail vom 10.11.2021 teilte der rechtsfreundliche Vertreter der

Beschwerdeführerin in Erwiderung auf die Verständigung vom Ergebnis der

Beweisaufnahme mit, dass der Beschwerdeführerin jedenfalls ein Aufenthaltstitel

aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen nach Art. 8 EMRK zu erteilen

sei.

Die belangte Behörde wies in der Folge mit Bescheid vom 15.11.2021, dem

rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin am 22.11.2021 zugestellt,

den obgenannten Antrag ab. Hier gegen richtete sich die fristgerechte Beschwerde

vom 20.12.2021.

Die belangte Behörde traf keine Beschwerdevorentscheidung und legte den Akt

dem Verwaltungsgericht Wien zur Entscheidung vor.

Das Verwaltungsgericht Wien hielt am 12.04.2022 und 31.05.2022 zwei mündliche

Verhandlungen ab in deren Rahmen die Beschwerdeführerin sowie die Zeuginnen

Mag. C., D., E. und F. befragt wurden.



II. Feststellungen:

Die Beschwerdeführerin wurde am …1980 geboren und ist serbische

Staatsangehörige.

Die Beschwerdeführerin war insgesamt zweimal verheiratet: In ihrer ersten Ehe

mit G. H., ein am ...1997 geborener, ebenfalls serbischer Staatsangehöriger. Aus

dieser Ehe, die über dreizehn Jahre bestanden hat und im Februar 2012 geschieden

wurde, entstammen ein Sohn und eine jüngere Tochter. Zweieinhalb Jahre nach

der Scheidung der ersten Ehe heiratete die Beschwerdeführerin am 6.9.2014 in I.

J. B., einen am ...1983 geborenen österreichischen Staatsbürger. Diese Ehe wurde

nach dreieinhalb Jahren am 21.3.2018 einvernehmlich geschieden.

Die belangte Behörde nahm mit Bescheid vom 04.12.2019 sämtliche Verfahren

betreffend die der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Ehe mit Herrn J. B. erteilten

Aufenthaltstitel wieder auf und wies die entsprechenden Anträge wegen des

Vorliegens einer Aufenthaltsehe ab. Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des

Verwaltungsgerichtes Wien vom 29.07.2021 bestätigt.

Die Beschwerdeführerin ist aktuell arbeitslos und erhält hierbei EUR 1155,-

monatlich an Arbeitslosengeld. Die Beschwerdeführerin verfügt über eine

Wiedereinstellungszusage des Unternehmens K. GmbH, welche ein anvisiertes

Stundenausmaß von 40 Stunden pro Woche und einen Nettolohn pro Monat von

EUR 1406,71 aufweist.

Die Beschwerdeführerin bewohnt eine Wohnung mit einer Größe von 46,82 m2 in

der L.-straße, Wien. Sie entrichtet hierfür einen monatlichen Mietzins von EUR

543,26 sowie EUR 50,- für Strom und Gas.

Aufgrund ihrer Meldung beim AMS verfügt die Beschwerdeführerin aktuell über ein

dem ASVG entsprechendes Sozialversicherungsverhältnis.

Die Beschwerdeführerin hat im Bundesgebiet an Familie eine Schwester zu der

jedoch kein Kontakt besteht. In Serbien leben die Eltern und die Kinder der

Beschwerdeführerin zu denen sie auch regelmäßig Kontakt hat. Im Bundesgebiet



hat die Beschwerdeführerin noch drei Freundinnen, welche sie über ihre Arbeit

kennengelernt hat und die sie seit 2018 bzw. 2019 kennt und mit denen sie sich

im Schnitt ungefähr einmal pro Monat trifft und ansonsten telefonischen Kontakt

hat. Mit diesen Freundinnen geht die Beschwerdeführerin auch immer wieder nach

der Arbeit einen Kaffee trinken oder ähnliches.

III. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu Alter und Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin

ergeben sich aus dem unbedenklichen Inhalt des Verwaltungsaktes. Ebenso jene

zu den Vorehen der Beschwerdeführerin und dem Bescheid der belangten Behörde

vom 04.12.2019 sowie dem Erkenntnis des VGW vom 29.07.2021.

Jene zur Einkommenssituation und zur Wiedereinstellungszusage aus den von der

Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen (Bestätigung des AMS vom

21.02.2022, Kontoauszüger der Beschwerdeführerin, schriftliche

Wiedereinstellungszusage) sowie den Aussagen der Beschwerdeführerin und der

Zeugin Mag. C. in den Verhandlungen am 12.04.2022 und am 31.05.2022.

Jene zum Mietverhältnis und den in diesem anfallenden Kosten aus den von der

Beschwerdeführerin vorgelegten Kontoauszügen, dem von dieser vorgelegten

Mietvertrag sowie deren Aussage in der mündlichen Verhandlung am 12.04.2022.

Jene zur Sozialversicherung aus den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

Jene zu den Familienverhältnissen und den freundschaftlichen Verbindungen aus

den Aussagen der Beschwerdeführerin sowie der Zeuginnen D., E. und F. in den

mündlichen Verhandlungen am 12.04.2022 und am 31.05.2022.

IV. Anzuwendende Rechtsvorschriften und rechtliche Beurteilung:

Die maßgeblichen Rechtsvorschriften des Niederlassungs- und

Aufenthaltsgesetzes 2005 in der maßgeblichen Fassung BGBl. I Nr. 206/2021

lauten:



Allgemeine Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel

§ 11. (1) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nicht erteilt werden, wenn

1. gegen ihn ein aufrechtes Einreiseverbot gemäß § 53 FPG oder ein

aufrechtes Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht;

2. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-

Staates oder der Schweiz besteht;

3. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung erlassen wurde

und seit seiner Ausreise nicht bereits achtzehn Monate vergangen sind, sofern er

nicht einen Antrag gemäß § 21 Abs. 1 eingebracht hat, nachdem er seiner

Ausreiseverpflichtung freiwillig nachgekommen ist;

4. eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder

Aufenthaltsadoption (§ 30 Abs. 1 oder 2) vorliegt;

5. eine Überschreitung der Dauer des erlaubten visumfreien oder

visumpflichtigen Aufenthalts im Zusammenhang mit § 21 Abs. 6 vorliegt oder

6. er in den letzten zwölf Monaten wegen Umgehung der Grenzkontrolle

oder nicht rechtmäßiger Einreise in das Bundesgebiet rechtskräftig bestraft wurde.

(2) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nur erteilt werden, wenn

1. der Aufenthalt des Fremden nicht öffentlichen Interessen

widerstreitet;

2. der Fremde einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft nachweist, die

für eine vergleichbar große Familie als ortsüblich angesehen wird;

3. der Fremde über einen alle Risken abdeckenden

Krankenversicherungsschutz verfügt und diese Versicherung in Österreich auch

leistungspflichtig ist;

4. der Aufenthalt des Fremden zu keiner finanziellen Belastung einer

Gebietskörperschaft führen könnte;

5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der

Republik Österreich zu einem anderen Staat oder einem anderen

Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden;

6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1

der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I

Nr. 68/2017, rechtzeitig erfüllt hat, und

7. in den Fällen der §§ 58 und 58a seit der Ausreise in einen Drittstaat

gemäß § 58 Abs. 5 mehr als vier Monate vergangen sind.



(3) Ein Aufenthaltstitel kann trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß

Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß Abs. 2

Z 1 bis 7 erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und

Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention –

EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und

Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der

bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war;

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;

4. der Grad der Integration;

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen;

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des

Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts;

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des

Drittstaatsangehörigen in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten

ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren;

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in

den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

(4) Der Aufenthalt eines Fremden widerstreitet dem öffentlichen Interesse (Abs. 2

Z 1), wenn

1. sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden

würde oder

2. der Fremde ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder

terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende Strukturen

oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder

terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können, oder auf

Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass er durch Verbreitung in Wort,

Bild oder Schrift andere Personen oder Organisationen von seiner gegen die

Wertvorstellungen eines europäischen demokratischen Staates und seiner

Gesellschaft gerichteten Einstellung zu überzeugen versucht oder versucht hat

oder auf andere Weise eine Person oder Organisation unterstützt, die die

Verbreitung solchen Gedankengutes fördert oder gutheißt.



(5) Der Aufenthalt eines Fremden führt zu keiner finanziellen Belastung einer

Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige eigene

Einkünfte hat, die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von

Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach

den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG),

BGBl. Nr. 189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene Einkünfte werden

durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere durch

Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und Unterhaltszahlungen an

Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen. Dabei bleibt einmalig ein

Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 zweiter Satz ASVG festgelegten Höhe

unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung der notwendigen Einkünfte im Sinne

des ersten Satzes. Bei Nachweis der Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche

(§ 2 Abs. 4 Z 3) oder durch eine Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) ist zur

Berechnung der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie

Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/1896,

übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. In Verfahren bei Erstanträgen

sind soziale Leistungen nicht zu berücksichtigen, auf die ein Anspruch erst durch

Erteilung des Aufenthaltstitels entstehen würde, insbesondere

Sozialhilfeleistungen oder die Ausgleichszulage.

(6) Die Zulässigkeit, den Nachweis einer oder mehrerer Voraussetzungen des

Abs. 2 Z 2 und 4 mit einer Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) erbringen zu

können, muss ausdrücklich beim jeweiligen Aufenthaltszweck angeführt sein.

(7) Der Fremde hat bei der Erstantragstellung ein Gesundheitszeugnis vorzulegen,

wenn er auch für die Erlangung eines Visums (§ 21 FPG) ein Gesundheitszeugnis

gemäß § 23 FPG benötigen würde.

Allgemeine Verfahrensbestimmungen

§ 19. (1) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder auf Ausstellung einer

Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sind persönlich bei der

Behörde zu stellen. Soweit der Antragsteller nicht selbst handlungsfähig ist, hat

den Antrag sein gesetzlicher Vertreter persönlich einzubringen.

(1a) Solange aufgrund von Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von

COVID-19 getroffen werden, die Bewegungsfreiheit oder der zwischenmenschliche

Kontakt eingeschränkt ist, sind Verlängerungsanträge und

Zweckänderungsanträge abweichend von Abs. 1 nicht persönlich, sondern

postalisch oder auf elektronischem Wege bei der Behörde einzubringen.



(2) Im Antrag ist der Grund des Aufenthalts bekannt zu geben; dieser ist genau

zu bezeichnen. Nicht zulässig ist ein Antrag, aus dem sich verschiedene

Aufenthaltszwecke ergeben, das gleichzeitige Stellen mehrerer Anträge und das

Stellen weiterer Anträge während eines anhängigen Verfahrens nach diesem

Bundesgesetz einschließlich jener bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts.

Die für einen bestimmten Aufenthaltszweck erforderlichen Berechtigungen sind vor

der Erteilung nachzuweisen. Besteht der Aufenthaltszweck in der Ausübung eines

Gewerbes, so gilt die von der Gewerbebehörde ausgestellte Bescheinigung, dass

die Voraussetzungen für die Gewerbeausübung mit Ausnahme des entsprechenden

Aufenthaltstitels vorliegen, als Nachweis der erforderlichen Berechtigung. Der

Fremde hat der Behörde die für die zweifelsfreie Feststellung seiner Identität und

des Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel vorzulegen.

(3) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung festzulegen,

welche Urkunden und Nachweise für den jeweiligen Aufenthaltszweck (Abs. 2) dem

Antrag jedenfalls anzuschließen sind. Diese Verordnung kann auch Form und Art

einer Antragstellung, einschließlich bestimmter, ausschließlich zu verwendender

Antragsformulare, enthalten.

(4) Bei der Antragstellung hat der Fremde die erforderlichen

erkennungsdienstlichen Daten zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls an der

Ermittlung und Überprüfung dieser nach Maßgabe des § 35 Abs. 3 mitzuwirken;

andernfalls ist sein Antrag zurückzuweisen. Bei Verlängerungsanträgen sind

erkennungsdienstliche Daten nur mehr insoweit zu ermitteln, als diese bei der

Behörde nicht vorliegen oder zur Feststellung der Identität des Betroffenen

erforderlich sind.

(5) Sofern bei der Erstantragsstellung die Ermittlung der erforderlichen

erkennungsdienstlichen Daten auf Grund fehlender technischer Voraussetzungen

nicht bereits bei Antragstellung bei der Berufsvertretungsbehörde erfolgte, hat dies

durch die zuständige Inlandsbehörde zu erfolgen. Bei Verlängerungsanträgen

erfolgt die Abnahme der erforderlichen erkennungsdienstlichen Daten bei jeder

Antragstellung jedenfalls durch die zuständige Inlandsbehörde. Wenn dies im

Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit gelegen ist, kann der

Landeshauptmann mit Verordnung einzelne oder mehrere

Bezirksverwaltungsbehörden in seinem Wirkungsbereich beauftragen, die

Erfassung dieser Daten auch von örtlich nicht zuständigen



Bezirksverwaltungsbehörden vornehmen zu lassen; deren Handlungen sind der

sachlich und örtlich zuständigen Behörde zuzurechnen.

(6) Der Fremde hat der Behörde eine Zustelladresse und im Fall ihrer Änderung

während des Verfahrens die neue Zustelladresse unverzüglich bekannt zu geben.

Bei Erstanträgen, die im Ausland gestellt wurden, ist die Zustelladresse auch der

Berufsvertretungsbehörde bekannt zu geben. Ist die persönliche Zustellung einer

Ladung oder einer Verfahrensanordnung zum wiederholten Mal nicht möglich, kann

das Verfahren eingestellt werden, wenn der Fremde bei Antragstellung über diesen

Umstand belehrt wurde.

(7) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts

dürfen Fremden, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, nur persönlich

ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen

Aufenthaltsrechts für unmündige Minderjährige dürfen nur an deren gesetzlichen

Vertreter persönlich ausgefolgt werden. Anlässlich der Ausfolgung ist der Fremde

nachweislich über die Vorschriften im Verfahren zur Verlängerung eines

Aufenthaltstitels (§ 24) zu belehren. Fremden, die das 14. Lebensjahr vollendet

haben, und den gesetzlichen Vertretern von unmündigen minderjährigen Fremden,

kann abweichend von Satz 1 und 2 der Aufenthaltstitel oder die Dokumentation

des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts auch zu eigenen Handen zugestellt (§ 21

Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982) werden, sofern sie im Inland rechtmäßig

aufhältig sind, über eine Zustelladresse im Inland verfügen und § 21 Abs. 1 dem

nicht entgegensteht.

(8) Die Behörde kann auf begründeten Antrag von Drittstaatsangehörigen die

Heilung eines Mangels nach Abs. 1 bis 3 und 7 zulassen:

1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur

Wahrung des Kindeswohls;

2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des

Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3) oder

3. im Fall der Nichtvorlage erforderlicher Urkunden oder Nachweise,

wenn deren Beschaffung für den Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht

zumutbar war.

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides

zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG gilt.

(9) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 8 zurück- oder abzuweisen, so

hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen.



(10) Erteilt ein Verwaltungsgericht des Landes einen Aufenthaltstitel, so hat die

Behörde die Herstellung einer Aufenthaltstitelkarte zu beauftragen und diese

auszufolgen.

(11) Den Verlust und die Unbrauchbarkeit eines Aufenthaltstitels oder einer

Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sowie Änderungen der

dem Inhalt eines Aufenthaltstitels oder einer Dokumentation des unionsrechtlichen

Aufenthaltsrechts zugrunde gelegten Identitätsdaten, hat der Fremde der Behörde

unverzüglich zu melden. Auf Antrag sind die Dokumente mit der ursprünglichen

Geltungsdauer und im ursprünglichen Berechtigungsumfang, falls erforderlich mit

berichtigten Identitätsdaten, neuerlich auszustellen.

(12) Unbeschadet des § 24 VwGVG kann eine mündliche Verhandlung durch das

Verwaltungsgericht des Landes unterbleiben, wenn der Sachverhalt abschließend

feststeht und der Beschwerdeführer im Ausland aufhältig und nicht zur Einreise in

das oder zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist.

Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln

§ 20. (1) Befristete Aufenthaltstitel sind für die Dauer von zwölf Monaten oder für

die in diesem Bundesgesetz bestimmte längere Dauer auszustellen, es sei denn,

es wurde jeweils eine kürzere Dauer des Aufenthaltstitels beantragt oder das

Reisedokument weist nicht die entsprechende Gültigkeitsdauer auf.

(1a) Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10 sind für die Dauer

von drei Jahren auszustellen, wenn der Fremde

1. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung (§ 9 IntG) erfüllt hat und

2. in den letzten zwei Jahren durchgehend rechtmäßig im Bundesgebiet

niedergelassen war,

es sei denn, es wurde eine kürzere Dauer des Aufenthaltstitels beantragt oder das

Reisedokument weist nicht die entsprechende Gültigkeitsdauer auf.

(2) Die Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltstitels beginnt mit dem

Ausstellungsdatum, die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufenthaltstitels mit

dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag, wenn seither

nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Der rechtmäßige Aufenthalt im

Bundesgebiet im Zeitraum zwischen Ablauf des letzten Aufenthaltstitels und

Beginn der Gültigkeitsdauer des verlängerten Aufenthaltstitels ist gleichzeitig mit

dessen Erteilung von Amts wegen gebührenfrei mit Bescheid festzustellen.

(3) Inhaber eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45) sind in

Österreich - unbeschadet der befristeten Gültigkeitsdauer des diesen



Aufenthaltstiteln entsprechenden Dokuments - unbefristet niedergelassen. Dieses

Dokument ist für einen Zeitraum von fünf Jahren auszustellen und, soweit keine

Maßnahmen nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005 durchsetzbar sind, abweichend

von § 24 auch nach Ablauf auf Antrag zu verlängern.

(4) Ein Aufenthaltstitel nach Abs. 3 erlischt, wenn sich der Fremde länger als zwölf

aufeinander folgende Monate außerhalb des EWR-Gebietes aufhält. Aus besonders

berücksichtigungswürdigen Gründen, wie einer schwerwiegenden Erkrankung, der

Erfüllung einer sozialen Verpflichtung oder der Leistung eines der allgemeinen

Wehrpflicht oder dem Zivildienst vergleichbaren Dienstes, kann sich der Fremde

bis zu 24 Monate außerhalb des EWR-Gebietes aufhalten. Liegt ein berechtigtes

Interesse des Fremden vor, hat die Behörde auf Antrag festzustellen, dass der

Aufenthaltstitel nicht erloschen ist. Der Nachweis des Aufenthalts im EWR-Gebiet

obliegt dem Fremden.

(4a) Abweichend von Abs. 4 erster Satz erlischt der Aufenthaltstitel

„Daueraufenthalt – EU“, der einem Inhaber eines Aufenthaltstitels „Blaue Karte

EU“ oder dessen Familienangehörigen erteilt wurde erst, wenn sich der Fremde

länger als 24 aufeinander folgende Monate außerhalb des EWR-Gebietes aufhält.

(5) Abs. 4 gilt nicht für Inhaber eines Aufenthaltstitels Daueraufenthalt – EU, wenn

1. sein Ehegatte, eingetragener Partner oder Elternteil Österreicher ist,

der in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft steht und

dessen Dienstort im Ausland liegt, oder

2. sein Ehegatte, eingetragener Partner oder Elternteil Österreicher ist,

der in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Körperschaft öffentlichen

Rechts steht und dessen Dienstort im Ausland liegt, soweit die Tätigkeit dieser

Körperschaft im Ausland im Interesse der Republik liegt und

er die beabsichtigte Aufgabe der Niederlassung (§ 2 Abs. 2) der Behörde vorher

mitgeteilt hat. Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 oder 2 hat der

Fremde nachzuweisen. Der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ ist auch nach

Aufgabe der Niederlassung auf Antrag zu verlängern.

Verfahren bei Erstanträgen

§ 21. (1) Erstanträge sind vor der Einreise in das Bundesgebiet bei der örtlich

zuständigen Berufsvertretungsbehörde im Ausland einzubringen. Die Entscheidung

ist im Ausland abzuwarten.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt:



1. Familienangehörige von Österreichern, EWR-Bürgern und Schweizer

Bürgern, die in Österreich dauernd wohnhaft sind und nicht ihr unionsrechtliches

oder das ihnen auf Grund des Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende

Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in Anspruch genommen haben, nach

rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts;

2. Fremde bis längstens sechs Monate nach Ende ihrer rechtmäßigen

Niederlassung im Bundesgebiet, wenn sie für diese Niederlassung keine

Bewilligung oder Dokumentation nach diesem Bundesgesetz benötigt haben;

3. Fremde bis längstens sechs Monate nach Verlust der österreichischen

Staatsbürgerschaft, oder der Staatsangehörigkeit der Schweiz oder eines EWR-

Staates;

4. Kinder im Fall der Familienzusammenführung binnen sechs Monaten

nach der Geburt, soweit der Zusammenführende, dem die Pflege und Erziehung

zukommt, rechtmäßig aufhältig ist;

5. Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, nach

rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts;

6. Fremde, die eine Niederlassungsbewilligung – Forscher“ (§ 43c)

beantragen, und deren Familienangehörige sowie Fremde, die eine

Aufenthaltsbewilligung „Student“, eine Aufenthaltsbewilligung „Freiwilliger“ oder

eine „Niederlassungsbewilligung“ gemäß § 56 Abs. 1 beantragen, jeweils nach

rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts;

7. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot –

Karte“ gemäß § 41 Abs. 1 beantragen, während ihres rechtmäßigen Aufenthaltes

im Bundesgebiet mit einem Visum gemäß § 24a FPG;

8. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG oder

§ 1 Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen

sind oder die unter § 1 Z 4 Personengruppenverordnung 2018 – PersGV 2018,

BGBl. II Nr. 63/2019, fallen und die eine „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle

unselbständiger Erwerbstätigkeit“ oder eine Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle

unselbständiger Erwerbstätigkeit“ beantragen, nach rechtmäßiger Einreise und

während ihres rechtmäßigen Aufenthalts;

9. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reife-,

Reifeprüfungs- oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder ausländischen Schule

verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts

und



10. Drittstaatsangehörige, die über einen gültigen Aufenthaltstitel „ICT“

eines anderen Mitgliedstaates (§ 58a) oder einen gültigen Aufenthaltstitel

„Forscher“ eines anderen Mitgliedstaates (§ 61) verfügen.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann die Behörde auf begründeten Antrag die

Antragstellung im Inland zulassen, wenn kein Erteilungshindernis gemäß § 11

Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 vorliegt und die Ausreise des Fremden aus dem Bundesgebiet

zum Zweck der Antragstellung nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar ist:

1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur

Wahrung des Kindeswohls oder

2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des

Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3).

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides

zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren.

(4) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 3 zurück- oder abzuweisen, so

hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen.

(5) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Staatsangehörige bestimmter

Staaten durch Verordnung zur Inlandsantragsstellung zuzulassen, soweit

Gegenseitigkeit gegeben ist oder dies im öffentlichen Interesse liegt.

(6) Eine Inlandsantragstellung nach Abs. 2 Z 1, Z 4 bis 9, Abs. 3 und 5 schafft kein

über den erlaubten visumfreien oder visumpflichtigen Aufenthalt hinausgehendes

Bleiberecht. Ebenso steht sie der Erlassung und Durchführung von Maßnahmen

nach dem FPG nicht entgegen und kann daher in Verfahren nach dem FPG keine

aufschiebende Wirkung entfalten.

(7) Abs. 2 bis 6 gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die einen Antrag auf

erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern

transferierter Arbeitnehmer (§ 58) beantragen.

Nachweis von Deutschkenntnissen

§ 21a. (1) Drittstaatsangehörige haben mit der Stellung eines Erstantrages auf

Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10

Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Dieser Nachweis hat mittels

eines allgemein anerkannten Sprachdiploms einer durch Verordnung gemäß Abs. 6

oder 7 bestimmten Einrichtung zu erfolgen, in welchem diese schriftlich bestätigt,

dass der Drittstaatsangehörige über Kenntnisse der deutschen Sprache zumindest

zur elementaren Sprachverwendung auf einfachstem Niveau verfügt. Das

Sprachdiplom darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als ein Jahr sein.



(2) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, die einen Antrag auf erstmalige

Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10 im

Zuge eines Verfahrens gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26 stellen.

(3) Der Nachweis gilt überdies als erbracht, wenn

1. die Voraussetzungen zur Erfüllung des Moduls 1 oder 2 der

Integrationsvereinbarung (§§ 9 und 10 IntG) vorliegen oder

2. der Drittstaatsangehörige die Erteilung eines Aufenthaltstitels

„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ gemäß § 43a für die Ausübung einer

künstlerischen Tätigkeit in einer der unter § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3

Kunstförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 146/1988, genannten Kunstsparte anstrebt;

bei Zweifeln über das Vorliegen einer solchen Tätigkeit ist eine diesbezügliche

Stellungnahme des zuständigen Bundesministers einzuholen.

(4) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige,

1. die zum Zeitpunkt der Antragstellung unmündig sind,

2. denen auf Grund ihres physischen oder psychischen

Gesundheitszustandes die Erbringung des Nachweises nicht zugemutet werden

kann; dies hat der Drittstaatsangehörige durch ein amtsärztliches Gutachten oder

ein Gutachten eines Vertrauensarztes einer österreichischen

Berufsvertretungsbehörde nachzuweisen; steht kein oder kein geeigneter

Vertrauensarzt zur Verfügung, hat der Drittstaatsangehörige diesen Nachweis

durch ein Gutachten eines sonstigen von der österreichischen

Berufsvertretungsbehörde bestimmten Arztes oder einer von dieser bestimmten

medizinischen Einrichtung zu erbringen,

3. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß

§§ 41 Abs. 1, 42, 43c oder 45 Abs. 1, letztere sofern der Zusammenführende

ursprünglich einen Aufenthaltstitel gemäß §§ 41 Abs. 1, 42 oder 43c innehatte,

sind,

4. die Familienangehörige von Asylberechtigten sind und einen

Aufenthaltstitel „Rot–Weiß–Rot – Karte plus“ gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 lit. c

beantragen oder

5. die gemäß § 9 Abs. 5 Z 3 IntG auf die Stellung eines weiteren

Verlängerungsantrages nach dem ersten Verlängerungsantrag unwiderruflich

verzichten.

(5) Die Behörde kann auf begründeten Antrag eines Drittstaatsangehörigen von

einem Nachweis nach Abs. 1 absehen:



1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur

Wahrung des Kindeswohls, oder

2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des

Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3).

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides

zulässig. Über diesen Umstand ist der Drittstaatsangehörige zu belehren; § 13

Abs. 3 AVG gilt.

(5a) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 5 zurück- oder abzuweisen,

so hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen.

(6) Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres sind jene Einrichtungen zu

bestimmen, deren Sprachdiplome als Nachweis gemäß Abs. 1 gelten.

(7) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres für den örtlichen

Wirkungsbereich einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde im Ausland

durch Verordnung auch andere als in der Verordnung gemäß Abs. 6 genannte

Einrichtungen bestimmen, deren Sprachdiplome als Nachweis gemäß Abs. 1

gelten, wenn diese Einrichtungen mit den in der Verordnung gemäß Abs. 6

genannten Einrichtungen vergleichbare Standards einhalten. Solche Verordnungen

sind durch Anschlag an der Amtstafel der jeweiligen Berufsvertretungsbehörde

kundzumachen und gelten für den Zeitraum eines Jahres ab Kundmachung.

Niederlassungsrecht von Familienangehörigen

§ 27. (1) Familienangehörige mit einem Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4,

5 und 8 haben ein eigenständiges Niederlassungsrecht. Liegen die

Voraussetzungen für den Familiennachzug nicht mehr vor, ist dem

Familienangehörigen ein Aufenthaltstitel auszustellen, dessen Aufenthaltszweck

jedenfalls dem bisherigen Aufenthaltszweck entspricht, wenn kein

Erteilungshindernis gemäß § 11 Abs. 1 vorliegt und er die

Erteilungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 2 erfüllt.

(2) Dem Familienangehörigen ist trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses

gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß

§ 11 Abs. 2 ein Aufenthaltstitel auszustellen, dessen Aufenthaltszweck jedenfalls

dem bisherigen Aufenthaltszweck entspricht,

1. bei Tod des Ehegatten, eingetragenen Partners oder Elternteils;



2. bei Scheidung der Ehe oder Auflösung der eingetragenen

Partnerschaft wegen überwiegenden Verschuldens des anderen Ehegatten oder

eingetragenen Partners oder

3. aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen.

(3) Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im Sinne des Abs. 2 Z 3 liegen

insbesondere vor, wenn

1. der Familienangehörige Opfer einer Zwangsehe oder

Zwangspartnerschaft (§ 30a) ist;

2. der Familienangehörige Opfer von Gewalt wurde und gegen den

Zusammenführenden eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382c EO

erlassen wurde oder

3. der Verlust des Aufenthaltstitels des Zusammenführenden die Folge

einer Maßnahme nach dem FPG war, die auf Grund der rechtskräftigen

Verurteilung des Zusammenführenden wegen einer vorsätzlich begangenen

gerichtlich strafbaren Handlung gesetzt wurde.

(4) Der Familienangehörige hat die Umstände nach Abs. 1 bis 3 der Behörde

unverzüglich, längstens jedoch binnen einem Monat, bekannt zu geben.

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4

oder § 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn

1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder

2 Z 1 bis 3 besitzen,

2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und

3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt.

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26

ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn

1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 oder § 50a

Abs. 1 besitzen,

2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und

3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt.

(3) Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot

– Karte plus“ zu erteilen, wenn eine Mitteilung des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl gemäß § 59 Abs. 4 AsylG 2005 vorliegt. Der

Aufenthaltstitel ist unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen ab



Zustellung der Mitteilung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, zu

erteilen. § 20 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(4) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26

ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn sie

1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und

2. mindestens zwei Jahre über eine Niederlassungsbewilligung gemäß

§ 43c verfügt haben.

(5) Der Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ ist an Drittstaatsangehörige

im Fall der Rückstufung gemäß § 28 zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des

1. Teiles erfüllt sind.

(6) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“

erteilt werden, wenn sie

1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und

2. über einen Aufenthaltstitel gemäß § 45 verfügt haben und dieser

gemäß § 20 Abs. 4 oder 4a erloschen ist oder gemäß § 10 Abs. 3 Z 3 oder Z 4

gegenstandslos wurde.

(7) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26

ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn

1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,

2. sie über eine „Niederlassungsbewilligung“ verfügen und

3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des

Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt.

(7a) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26

ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn

1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“

gemäß § 41 Abs. 2 Z 5 besitzen,

2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und

3. eine schriftliche Mitteilung der Landesgeschäftsstelle des

Arbeitsmarktservice gemäß § 24 Abs. 4 AuslBG vorliegt.

(8) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist auf Antrag ohne

weiteres ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn ein Fall

des § 59 Abs. 2 StbG vorliegt und ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45

Abs. 10) nicht zu erteilen ist.

(9) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist ein Aufenthaltstitel

„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie



1. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine

„Aufenthaltsberechtigung plus“ gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 AsylG 2005,

2. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine

„Aufenthaltsberechtigung“ gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG 2005 oder

3. über eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 Abs. 3

verfügen und das Modul 1 der Integrationsvereinbarung (§ 9 IntG) erfüllt haben

oder zum Entscheidungszeitpunkt eine Erwerbstätigkeit ausüben, mit deren

Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines

Sozialversicherungsgesetz – ASVG BGBl. Nr. 189/1955 erreicht wird.

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist trotz Vorliegens eines

Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz Ermangelung einer

Voraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 von Amts wegen oder auf begründeten Antrag,

der bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland einzubringen ist, ein

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn es sich um einen

unbegleiteten minderjährigen Fremden handelt und sich der Minderjährige auf

Grund eines Gerichtsbeschlusses, kraft Gesetzes oder einer Vereinbarung der

leiblichen Eltern mit dem Kinder- und Jugendhilfeträger zum Schutz des

Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von Pflegeeltern oder des Kinder-

und Jugendhilfeträgers befindet. Die Pflegeeltern gelten diesfalls als gesetzliche

Vertreter im Sinne des § 19. Dieser Aufenthaltstitel ist gebührenfrei zu erteilen.

(11) In den Fällen der Abs. 1, 2, 7 und 7a ist von der Einholung einer schriftlichen

Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag

1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß

§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder

2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1

abzuweisen ist.

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des

Arbeitsmarktservice über die Zulassung in den Fällen des § 20e Abs. 1 AuslBG in

Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen.

Die Beschwerdeführerin verfügte in der Vergangenheit im Bundesgebiet über

folgende Aufenthaltstitel:

1) „Familienangehöriger“, Erteilung 17.04.2015.



2) „Familienangehöriger“, Erteilung 01.04.2016.

3) „Familienangehöriger“, Erteilung 31.03.2017 und

4) „Rot-Weiß-Rot Karte plus“, Erteilung 26.06.2018

Mit Bescheid der belangten Behörde vom 04.12.2019 wurden die entsprechenden

Verfahren zu den obgenannten Aufenthaltstiteln wiederaufgenommen und in der

Folge abgewiesen. Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des

Verwaltungsgerichtes Wien vom 29.07.2021 bestätigt.

Gegenwärtig ist die Beschwerdeführerin geschieden und keine Familienangehörige

iSd § 2 Abs. 1 Z 9 NAG, sodass keine Familienzusammenführung nach § 46 NAG

in Frage kommt. Es fehlt nunmehr an einer zusammenführenden Person für die

Erteilung eines Aufenthaltstitels (vgl. § 47 Abs. 1 bzw. § 46 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1

Z 1, 6, 9 und 10 NAG). Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen nach

§ 41a NAG sind ebenfalls keine gegeben.

Aufgrund der wiederaufgenommenen Verfahren wegen des Vorliegens einer

Aufenthaltsehe lagen die Voraussetzungen für den Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot-

Karte plus“ nie (also keineswegs „nicht mehr“ iSd § 27 Abs. 1 NAG, vgl. VwGH

27.4.2017, Ro 2016/22/0014) vor. Die Scheidung von dem Zusammenführenden,

wobei diese Ehe eine Aufenthaltsehe war, erfolgte auch nicht „wegen

Verschuldendes“ (vgl. § 27 Abs.°2 Z 2 NAG), sondern nach der Vermittlung eines

Aufenthaltsrechts für die Beschwerdeführerin.

Zu prüfen ist vor diesem Hintergrund noch das Vorliegen besonders

berücksichtigungswürdiger Gründe im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 3 NAG.

Bei der Aufzählung der besonders berücksichtigungswürdigen Gründe in § 27 Abs.

3 NAG, handelt es sich um eine solche demonstrativer Natur, sodass zu den dort

explizit genannten noch weitere in Betracht kommen (Vgl. Kind in

Abermann/Czech/Kind/Peyrl, NAG2 [2019] § 27 Rz 17). Da diese Bestimmung des

NAG ihren Ursprung in der RL 2003/86/EG hat, müssen die besonders

berücksichtigungswürdigen Gründe aber in der familiären Situation selbst oder

dem Abbruch der familiären Bindung fußen, sodass andere Gründe hierbei außer

Betracht zu bleiben haben (Kind in Abermann/Czech/Kind/Peyrl, NAG2 § 27 Rz 17).



In diesem Konnex ist damit in einem ersten Schritt darauf hinzuweisen, dass die

vom rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin ins Treffen geführten

etwaigen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche im Heimatstaat der

Beschwerdeführerin, da keine Gründe familiärer Natur, nach dem zuvor Gesagten

keine besonders berücksichtigungswürdigen Gründe im Sinne des § 27 Abs. 3 NAG

darzustellen vermögen und damit außer Betracht zu bleiben haben. Im Übrigen

spricht der Wortlaut und der Telos des § 27 NAG dafür, dass dieser auch nicht –

mangels familiärer Anknüpfung – in einem Erstantragsverfahren zur Anwendung

gelangen kann. Nur obiter dicta sei auch darauf verwiesen, dass die

Arbeitslosigkeit in Serbien, somit dem Heimatstaat der Beschwerdeführerin, seit

2020 stark rückläufig ist und sich weit unterhalb des Niveaus davor befindet,

sodass die diesbezüglichen Ausführungen des rechtsfreundlichen Vertreters der

Beschwerdeführerin nicht mit der tatsächlichen Situation am serbischen

Arbeitsmarkt kongruent gehen (Vgl. zur Situation des Arbeitsmarktes in Serbien

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/368654/umfrage/arbeitslosenquote

-in-

serbien/#:~:text=Im%20Jahr%202021%20lag%20die,Prognosen%20bis%20zu

m%20Jahr%202027; https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-serbien.pdf).

Weiters ist zu beachten, dass § 27 Abs. 3 NAG, da in Umsetzung des Art. 15 RL

2003/86/EG ergangen, richtlinienkonform (zu dieser Interpretationsmethode

instruktiv Rüffler, Richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts, ÖJZ 1997,

121; Jud, Die Grenzen der richtlinienkonformen Interpretation, ÖJZ 2003/29;

Zöchling-Jud, Richtlinienkonforme Interpretation am Beispiel der

Leerkassettenvergütung, M&R 2016, 23 (25 f.)) dahingehend zu interpretieren

sein wird, dass das Erteilungshindernis des § 11 Abs. 1 Z 4 NAG nur dann einer

Erteilung aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen nicht entgegensteht,

wenn zwischen der Ankerperson und dem Familienangehörigen eine Ehe zum

Zweck der Erlangung eines Aufenthaltstitels geschlossen wurde ohne das ein

Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK bestanden hätte, es sich bei dieser Ehe

jedoch um eine Zwangsehe gehandelt hat, da in diesem Fall der

Familienangehörige durch das Erteilungshindernis des § 11 Abs. 1 Z 4 NAG, obwohl

er selbst die Ehe nie schließen wollte, unbillig hart getroffen werden würde. Jede

andere Auslegung würde auch der Rechtsprechung des EuGHs diametral

zuwiderlaufen, da dieser bereits mehrfach ausgesprochen hat, dass das



Unionsrecht bei missbräuchlichen oder betrügerischen Praktiken keine Anwendung

findet (vgl. C-110/99, Rn. 51, und C-303/08, Rn. 47, 50 mit Verweis auf eine

fiktive Ehe). Da die Beschwerdeführerin von Beginn an ihr Aufenthaltsrecht in

Österreich missbräuchlich – durch die rechtskräftig festgestellte Aufenthaltsehe –

erworben hat, kann sie in der Folge auch nicht in den Anwendungsbereich der RL

2003/86/EG fallen.

Auch die vom rechtsfreundlichen Vertreter vorgebrachte Problematik rund um den

vermeintlichen Kinderwunsch des Ex-Gatten der Beschwerdeführerin und dessen

Krankheit, die zur Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft geführt hätten

vermag zum einen, da nicht über gewöhnliche Trennungsgründe hinausgehend,

keinen besonders berücksichtigungswürdigen Grund im Sinne des § 27 Abs. 3 NAG

zu konstituieren (Siehe zur vergleichbaren ebenfalls auf der RL 2003/86/EG

fußenden Bestimmung des § 31 Abs. 2 AufenthG Tewocht in Kluth/Heusch (Hrsg.),

Ausländerrecht2 [2021] § 31 AufenthG Rn. 22); zum anderen ist hierzu auch

auszuführen, dass zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Ex-Gatten, wie das

Verfahren zur GZ: VGW-151/082/584/2020 ergeben hat, nie ein Familienleben im

Sinne des Art. 8 EMRK bestanden hat.

Zuletzt vermögen auch die ins Treffen geführten freundschaftlichen Bande der

Beschwerdeführerin im Bundesgebiet keine berücksichtigungswürdigen Gründe im

obgenannten Sinne darzustellen, da diese zum einen nicht wie erforderlich

familiärer Natur sind und auch im Vergleich erst von kurzer Dauer, da diese seit

2018 bzw. 2019 bestehen, wohingegen die Eltern und die Kinder der

Beschwerdeführerin in Serbien, mit denen diese – wie von ihr im Rahmen der

mündlichen Verhandlung am 12.04.2022 ausgeführt – regelmäßigen Kontakt

pflegt und welche ihre Kernfamilie darstellen.

Da sohin im gesamten Verfahren keine besonders berücksichtigungswürdigen

Gründe im Sinne des § 27 Abs. 3 NAG hervorgekommen sind war der Beschwerde

keine Folge zu geben und der angefochtene Bescheid – mangels Vorliegen der

besonderen Erteilungsvoraussetzungen -  zu bestätigen.



Bei Fehlen von besonderen Erteilungsvoraussetzungen erübrigt sich eine Prüfung

des Art 8 EMRK oder der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen (vgl. VwGH

22.9.2009, 2009/22/0169; VwGH 18.3.2010, 2009/22/0129).

Es wird darauf hingewiesen, dass bei aufhältigen Personen im Bundesgebiet das

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl für die Erteilung von Aufenthaltstiteln

aus berücksichtigungswürdigen Gründen nach §§ 54 ff AsylG zuständig ist.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133

Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist

die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als

uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

B e l e h r u n g

Gegen dieses Erkenntnis besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde

beim Verfassungsgerichtshof und/oder einer außerordentlichen Revision beim

Verwaltungsgerichtshof. Die Beschwerde bzw. Revision ist innerhalb von sechs

Wochen ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung durch eine bevollmächtigte

Rechtsanwältin bzw. einen bevollmächtigten Rechtsanwalt abzufassen und ist die

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und die außerordentliche Revision an

den Verwaltungsgerichtshof beim Verwaltungsgericht Wien einzubringen. Für die

Beschwerde bzw. die Revision ist eine Eingabengebühr von je EUR 240,-- beim

Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten zu entrichten, sofern

gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

Es besteht die Möglichkeit, Verfahrenshilfe für das Verfahren vor dem

Verwaltungsgerichtshof bzw. Verfassungsgerichtshof zu beantragen.



Verfahrenshilfe ist einer Partei so weit zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen als

sie außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung

des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und die beabsichtigte Rechtsverfolgung

oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.

Der Antrag auf Verfahrenshilfe ist für ein Beschwerdeverfahren vor dem

Verfassungsgerichtshof unmittelbar beim Verfassungsgerichtshof einzubringen.

Für ein außerordentliches Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist

der Antrag unmittelbar beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen. Dies in beiden

Fällen jeweils innerhalb der oben genannten sechswöchigen Beschwerde- bzw.

Revisionsfrist.

Ferner besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und

die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Der Verzicht hat

ausdrücklich zu erfolgen und ist bei einem Verzicht auf die Revision dem

Verwaltungsgericht, bei einem Verzicht auf die Beschwerde bis zur Zustellung der

Entscheidung dem Verwaltungsgericht, nach Zustellung der Entscheidung dem

Verfassungsgerichtshof schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären.

Der Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision bzw. Beschwerde nicht mehr zulässig

ist. Wurde der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im

Beisein eines solchen abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur

Niederschrift widerrufen werden.

Verwaltungsgericht Wien

Mag. Dr. Holzer


